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Erläuterungen: 
 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Donaueschingen (GVV) wurde 
am 15. Oktober 2020 für den Geltungsbereich der Gemarkungen der Städte Bräunlingen, 
Donaueschingen und Hüfingen der Beschluss zur Fortschreibung des bisherigen FNP 2020 
durch das Büro Gfrörer Ingenieure, Empfingen, gefasst. 
 
In einem ersten Schritt wurden von diesem Büro sowohl der Wohnbauflächen- als auch der 
Gewerbeflächenbedarf zum Zieljahr 2035 auf Basis der vorgegebenen Berechnungsmethoden 
und -parameter errechnet.  
 
Hierauf aufbauend sind potenzielle Siedlungsflächen für eine zukünftige Ausweisung im FNP 
2035 ermittelt worden. Berücksichtigt wurden dabei zunächst Ausschlusskriterien (z. B. HQ-
100-Bereiche), durch die eine Siedlungsentwicklung auf bestimmten Flächen kategorisch 
ausgeschlossen ist. Darüber hinaus wurden Aspekte wie die städtebauliche Eignung der 
Flächen, das Vorhandensein von regional- und fachplanerischen Vorgaben / Restriktionen oder 
potenzielle Konflikte mit dem Landschaftsraum bzw. -bild einbezogen. 
 
Das Büro hat die Ergebnisse der Wohn- und Gewerbeflächenbedarfsermittlung, die 
grundsätzliche Vorgehensweise bei der Ermittlung potenzieller Siedlungsflächen und die 
konkreten für den FNP 2035 vorgeschlagenen Flächenausweisungen im Bereich Wohnen und 
Gewerbe sowie die „Flächensteckbriefe“ zusammengestellt. 
 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 27. September 2022 wurde erstmals der 
Vorentwurf des FNP 2035 mit den Planungsabsichten der Stadt vorgestellt. Im Technischen 
Ausschuss am 8. November 2022 fand eine ergänzende Diskussion mit Billigung des 
Vorentwurfs einschließlich Festlegung von Flächen statt. 
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Der Gemeinderat hat dem Vorentwurf zuzustimmen. Dieser (Weisungs-)Beschluss ist 
maßgebend für die Entscheidung von Donaueschingen als Mitgliedsgemeinde in der GVV-
Verbandsversammlung im Jahr 2023, wenn der Beschluss über den Verfahrensschritt der 
frühzeitigen Beteiligung von Öffentlichkeit und Trägern öffentlicher Belange gefasst werden 
soll. 
 
In den Ortschaftsräten der Ortsteile erfolgte bereits die Vorabstimmung, von deren Seite wird 
der Entwurf des FNP 2035 gebilligt. 
 
Zur Flächenermittlung ist anzumerken, dass es im Rahmen der Ausweisung des FNP 2035 als 
rechtsunverbindlichem / vorbereitendem Teil der Bauleitplanung grundsätzlich darum geht, 
möglichst große bzw. viele Potenziale einzustellen. Dies deshalb, weil die Aufstellung von 
Bebauungsplänen nur für einen Teil dieser Flächen und in der Regel abschnittsweise erfolgt, 
womit es „automatisch“ im weiteren Verlauf zu einer Verringerung des Flächenumfangs 
kommt. Somit schafft der FNP (nur) die Grundlage / den Rahmen, die in ihm dargestellten 
Flächen zu entwickeln; eine Verpflichtung wird daraus nicht abgeleitet. Aber: Was nicht im FNP 
enthalten ist, kann nicht (bzw. nur über aufwändige Teiländerungen mit jeweils einzelnem 
Bauleitplanverfahren) entwickelt werden. Es wäre unüberlegt, sich bezüglich dieser im FNP 
perspektivisch aufgezeigten Entwicklungsmöglichkeiten selbst zu beschränken oder gar 
Grenzen zu setzen und so Spielräume der Entfaltung aus der Hand zu geben. 
 
Was das Wohnen angeht, ist zur Ermittlung des Wohnflächenbedarfs die zwingend vom Land 
Baden-Württemberg vorgegebene Berechnungsmethode zugrunde gelegt worden. Hierbei ist 
der Umfang des Potenzials der verschiedenen Flächen im Hinblick auf die Gesamtstadt 
entscheidend – nicht bezogen auf einzelne Ortsteile. Beim Gewerbe erfolgt die Herleitung des 
Bedarfs auf Basis eines von den Genehmigungsbehörden anerkannten Modells. Dabei ist es 
aus Gründen der Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit vorteilhaft, sich auf eine dem 
nachgewiesenen Bedarf entsprechende, am Markt platzierbare Potenzialfläche zu 
konzentrieren.  Genauere Gutachten, die sich auf die jeweiligen im FNP dargestellten Flächen 
beziehen, werden in der Regel im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen mit ihren 
genauen Festsetzungen veranlasst. 
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Geplante Ausweisungen an Wohn-Potenzialen: 
 

 
 
Auszug aus der Begründung zum Vorentwurf des FNP 2035, Fassung 25. August 2022  
(Seite 11) 
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Auszug aus der Begründung zum Vorentwurf des FNP 2035, Fassung 25. August 2022  
(Seite 14) 
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Was das Gewerbe betrifft, lautet der Vorschlag von Sachgebiet Planung sowie dem 
Planungsbüro, die Potenzialfläche „Brühl Rohren“ als einzige neue Fläche in der Kernstadt im 
Entwurf des FNP 2035 auszuweisen und weiterzuverfolgen. Zusätzlich aus dem FNP 2020 
übernommen werden sollen die Potenziale „Flugplatz“, „Leimgrube“, „Breitelen Strangen“, 
„Birchling“ (Teilfläche), „Auf dem Frohnhof“ und „Am Neberweg“. 
 

 
Auszug aus der Begründung zum Vorentwurf des FNP 2035, Fassung 25. August 2022  
(Seite 48) 
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Auszug aus der Begründung zum Vorentwurf des FNP 2035, Fassung 25. August 2022  
(Seite 51) 
  



Sitzungsvorlage Nr. 4-078/22  Seite 7 

 

 
 
Auszug aus der Begründung zum Vorentwurf des FNP 2035, Fassung 25. August 2022  
(Seite 52). 
 
 
Verwiesen wird auf die Anlagen, siehe Sitzungsunterlagen TOP 4-062/22 (Gemeinderat) vom 
27. September 2022 und  
 

 Anlage 1 – Präsentation FNP 2035 Gesamtfortschreibung  

 Anlage 2 – Präsentation FNP 2035 – Ergänzung.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 1. Der Gemeinderat nimmt die in den Anlagen dargestell-

ten bisherigen Ergebnisse der Gesamtfortschreibung des 
FNP 2035 zur Kenntnis.  

 
2. Der Gemeinderat beschließt die Aufnahme der darin 

vorgeschlagenen Flächenausweisungen im Bereich 
Wohnen und Gewerbe in den Vorentwurf des FNP 2035. 

 
 
 

Beratung: 
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